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BVK: BaFin möge das Verhältnismäßigkeitsprinzip wahren

Nun hat auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) eine Stellungnahme zum

Vermittler-Rundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) abgegeben.

Michael H. Heinz, BVK-Präsident, dazu:

Nach Ansicht des BVK darf es keine weitere Risiko-

und Kostenverlagerung von Versicherungsunternehmen hin

zu Versicherungsvermittlern geben. Die Verhältnismäßigkeit

muss auf allen Ebenen gewahrt bleiben.

Der BVK favorisiert die seit 2007 bestehende und bewährte

Aufsichtslösung durch die Industrie- und Handelskammern.

Michael H. Heinz erklärt weiter:

Zur kompletten Stellungnahme des BVK

Bild: © Sondem / fotolia.com

https://www.experten.de/ Seite 1 / 1

https://www.bvk.de/themen/publikation/position/bvk-stellungnahme-zum-bafin-vertriebsrundschreiben-2018.478/


Marketing & Vertrieb

https://www.experten.de/id/4944459/bvk-bafin-moege-das-verhaeltnismaessigkeitsprinzip-wahren/

https://www.experten.de/ Seite 2 / 1

https://www.experten.de/id/4944459/bvk-bafin-moege-das-verhaeltnismaessigkeitsprinzip-wahren/

